
13

Bernische NachbarschaftDonnerstag, 11. Januar 2024

Daheim statt im Heim 
Auf den Jahreswechsel hin ist im Kanton Bern das Behindertenleistungsgesetz in Kraft getreten. Zwei Institutionen im 
Gantrischgebiet sind davon betroffen. Sie erklären, was sich ändern wird und welche Herausforderungen anstehen.

Martina Schmid

Schwarzenburg/Riggisberg Ab 
diesem Januar vollzieht der 
Kanton Bern einen System-
wechsel in der Unterstützung 
für Menschen mit Behinderung. 
Die Gelder des Kantons gehen 
demnach nicht mehr an die 
Leistungserbringer, sondern als 
persönliches Budget an die Be-
troffenen. Damit können diese 
die nötigen Leistungen selbst 
bezahlen. Neu dürfen sie auch 
Familienmitgliedern oder ande-
ren Personen im privaten Um-
feld eine Entschädigung für ihre 
Betreuungsarbeit auszahlen. 
Gleichzeitig verursacht das 
neue Behindertenleistungsge-
setz (BLG) Änderungen bei den 
Institutionen.

Im Gantrischgebiet sind 
zwei Institutionen von dem 
Systemwechsel betroffen. Der 
Schlossgarten Riggisberg und 
die Stiftung Bernaville in 
Schwarzenburg bieten betreu-
tes Wohnen, Arbeits- und Aus-
bildungsplätze oder Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung 
für Menschen mit Behinderung 
an. «Wir sind uns alle einig, 
dass die Ideale hinter dem Ge-
setz super sind», betont Luca 
Lo Faso, Geschäftsführer beim 
Schlossgarten Riggisberg. Bei 
der Umsetzung habe er aber 
noch ein mulmiges Gefühl. 
«Wenn wir die Kosten nicht de-
cken können, können wir die 
Leute nicht einfach vor die 
Türe setzen.»

Viele Fragezeichen

Das neue Gesetz betrifft nur Be-
treuungsleistungen, die nicht 
von der Invaliden- oder Kran-
kenversicherung abgedeckt sind. 
Dazu gehören die Begleitung 
beim Einkaufen, die psychoso-
ziale Beratung, die Organisation 
der Tagesstruktur oder die Hilfe 
bei der Planung von Ferien oder 
Ausflügen. Bisher deckte eine 
fixe Tagespauschale pro Person 
diese Leistungen. Neu müssen 
die Fachpersonen im Schlossgar-
ten Riggisberg für alle Bewohne-
rinnen und Bewohner eine Be-
darfsermittlung durchführen 
und damit einen individuellen 
Hilfeplan erstellen. «Dieser Ab-
klärungsprozess wird für viele 
Menschen sehr anspruchsvoll», 
erläutert Lo Faso. Vor allem bei 
Personen, die sich verbal nicht 
ausdrücken können und/oder 
bei denen keine Beistandsper-
son zugezogen werden könne, 
sei er auf erste Erfahrungen ge-
spannt.

Ähnlich sieht es Myriame 
Zufferey, Geschäftsführerin der 
Stiftung Bernaville: «Wir werden 
keine staatlichen Beiträge erhal-
ten, um diese neuen Aufgaben 
zu erfüllen, was angesichts der 
geringen finanziellen Mittel ein 
Problem darstellt.» Sie ergänzt, 
dass auch die Beistandsperso-
nen, die bei den Abklärungen 
teilweise anwesend sein müs-
sen, selbst über wenige zeitliche 
Ressourcen verfügen. Allerdings 
begrüsst auch sie die Änderun-
gen grundsätzlich. «Unsere 
Grundhaltung ist, dass jede und 
jeder Kapitänin oder Kapitän des 
eigenen Lebens sein soll.» Erst 

durch das neue Gesetz werde 
dieses Ziel erreichbar.

Mehr Wahlfreiheit

Menschen mit Beeinträchtigung 
erlangten durch die Entschädi-
gung der pflegenden und be-
treuenden Angehörigen mehr 
Wahlfreiheit bezüglich ihrer 
Wohnform. «Das ist ein längst 
überfälliger Paradigmenwech-
sel für ein selbstbestimmtes Le-
ben», betont Zufferey. Dass da-
durch voraussichtlich weniger 
Menschen in den Institutionen 
leben werden, sehen beide 
Fachpersonen positiv: «Das Ge-
setz wird Auswirkungen auf die 
Nachfrage haben, aber wir wer-
den uns an die Bedürfnisse der 
Menschen anpassen», sagt Zuf-
ferey. Die Stiftung Bernaville 
biete beispielsweise schon jetzt 
ambulante Begleitung an. «Ein 
Heim ist ein künstlicher Lebens-
ort und hat nichts Inklusives an 
sich», räumt indes Lo Faso ein. 

Dass langjährige Bewohnerin-
nen und Bewohner das Heim 
nun verlassen werden, glaube er 
nicht. Vor allem bei jungen Leu-
ten oder solchen mit einer gerin-
gen Beeinträchtigung sehe er je-
doch Potenzial: «Diese werden 
wohl später oder gar nicht ins 
Heim gehen müssen.»

Von Überforderung bis 
Freude

Im Schlossgarten Riggisberg fan-
den zwei Infoveranstaltungen für 
die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner statt. Dabei hätten einige erst 
einmal mit Verunsicherung und 
Angst vor einem offeneren Rah-
men reagiert, erzählt Lo Faso. 
«Selbstständigkeit muss man ler-
nen», stellt der Geschäftsführer 
klar. Diese Menschen abzuholen, 
sei eine grosse Herausforderung, 
die viel Zeit brauchen werde.

Diese steht den Institutio-
nen zur Verfügung, allerdings 
begrenzt: Der Schlossgarten 

Riggisberg hat drei Jahre Zeit, 
um alle Bewohnerinnen und Be-
wohner ins neue System zu 
überführen. Bei der Stiftung 
Bernaville soll der Wechsel bis 
2026 vollzogen sein.

20 Millionen 
pro Jahr zusätzlich

Im Kanton Bern befinden sich 

rund 3300 Personen in Institu-

tionen. Der Kanton schätzt, 

dass rund 8000 Personen 

Leistungen aus dem neuen 

Behindertenleistungsgesetz 

(BLG) beziehen können. Die 

Abwicklung wird neu über das 

Tool Assist Me laufen, über das 

die Menschen mit Beeinträchti-

gung Leistungen buchen und 

abrechnen können. Ergänzend 

finanziert der Kanton die Institu-

tionen für definierte Betriebs-

kosten sowie die Infrastruktur 

mittels einer neuen Pauschale. 

Die zusätzlichen Kosten für das 

BLG belaufen sich gemäss Kan-

ton Bern auf jährlich schät-

zungsweise rund 20 Millionen 

Franken. (mes)

Auf die Stiftung Bernaville kommen mit dem neuen Behindertenleistungsgesetz diverse Herausforderungen zu. Archivbild. Charles Ellena

«Es ist ein längst 
überfälliger  
Paradigmen- 
wechsel für ein  
selbstbestimmtes 
Leben»

Myriame Zufferey
Geschäftsführerin Stiftung 
Bernaville
 

«Wenn wir die  
Kosten nicht  
decken können,  
können wir  
die Leute nicht  
einfach vor die  
Türe setzen.»

Luca Lo Faso
Geschäftsführer Schlossgarten 
Riggisberg
 

Alterszentrum 
öffnet wieder

Rüschegg Am 30. April des 
letzten Jahres schloss das Alters-
zentrum Rüschegg temporär 
seine Türen. Als Grund dafür 
gab der Gemeindeverband Pfle-
ge und Betreuung Schwarzen-
burgerland damals den Pflege-
fachkräftemangel an. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
sowie die übrig gebliebenen 
Pflegefachkräfte mussten inner-
halb kürzester Zeit in andere 
Heime umziehen.

Den zuständigen Gemein-
deverband tragen die Gemein-
den Schwarzenburg, Guggisberg 
und Rüschegg. In einer Medien-
mitteilung verbreitet der Vor-
stand des Gemeindeverbands 
nun die gute Nachricht: Am  
1. Mai kann das Alterszentrum 
Rüschegg dank erfolgten Perso-
nalrekrutierungen wieder eröff-
net werden. Heimbewohnende 
und Mitarbeitenden freuten sich 
auf die Rückkehr, heisst es in der 
Mitteilung.

Neben dem Alterszentrum in 
Rüschegg betreibt der Gemein-
deverband Heime in Schwarzen-
burg und Riffenmatt. (mes)

Murtenstrasse 
teilweise gesperrt

Laupen Die Murtenstrasse wird 
bei der Einmündung Bahnhof-
strasse vom 15. Januar bis am  
26. April gesperrt sein, wie die 
Gemeinde Laupen schreibt. 
Grund dafür sei die Erneuerung 
der Kanalisation im Rahmen des 
Gesamtprojekts «Verkehrssa-
nierung und städtebauliche Ent-
wicklung Laupen». Die Bau  ar-
beiten würden anschliessend 
auf die Murtenstrasse erweitert, 
weshalb der Verkehr dort vom 
19. Februar bis am 26. April ein-
spurig geführt und von Hand 
oder mit einer Lichtsignalanla-
ge geregelt wird.

Fussgängerinnen und Fuss-
gänger sowie Velos könnten die 
Baustelle unter erschwerten 
Bedingungen passieren, der 
Zugang erfolge via Sattlergäss-
li. Die Zugänglichkeit zu den 
Liegenschaften und Parkplät-
zen entlang der Bahnhofsstras-
se sei jederzeit gewährleistet. 
Die Zufahrt für Autos und Last-
wagen sei via Bärenplatz ge-
währleistet. (mes)

Der Schlossgarten Riggisberg ermöglicht betreutes Wohnen, Arbeits- und Ausbildungsplätze oder 

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Menschen mit Behinderung.  Archivbild: Aldo Ellena

Kurzmeldung

Kunststoffsammlung nun 
auch in Riggisberg

Riggisberg Am 1. Januar wurde 
in Riggisberg auf vielseitigen 
Wunsch der Einwohnerinnen 
und Einwohner die Kunststoff-
sammlung für Haushalte ein- 
geführt, wie die Gemeinde  
mitteilt. Shampooflaschen, Tra-
getaschen, Plastikeimer, Güet-
zi-Verpackungen, Tetra Paks 
oder Joghurtbecher können neu 
in einem speziellen Sammelsack 
von «Bring Plastic Back» ent-
sorgt werden. Interessierte kön-
nen über die Gemeindewebseite 
weitere Informationen dazu fin-
den. Um die Einführung zu er-
leichtern, haben die Einwohne-
rinnen und Einwohner per Post 
einen Flyer sowie einen 35-Li-
ter-Sammelsack zugeschickt er-
halten. (mes)
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